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den Lesarten bei Benedict und Regino bezeugen. Stamm­
baum also:

Theodulfus

Th. ed. Baluze X

Ben. Lev. Reg.

Die falschen Inscriptionen bei Regino sind in ihrer 
Entstehung ebenso zu erklären, wie die unrichtigen Auf­
schriften der Capitula Hincmari (oben S. 49); hinter den 
echten Canonen von Nantes standen etwa in der näheren 
oder entfernteren Vorlage Regino’s nicht nur die Capitula 
Hincmari, sondern auch das Cap. alt. Theodulfi ohne den 
Verfassernamen. Die Capitelziffern Regino’s VI. VIII. 
XXI. XXII1 entsprechen genau der Folge der Texte bei 
Theodulf. Auch Benedict hat seinen Theodulf (X) reihen­
weise ausgeschrieben, wobei er, wie so häufig, einzelne 
Capitel übersprang.

1) Vgl. Tabelle III Spalte 3 S. 54. 55. 2) Am Anfang und am
Ende des Cap. alt. finden sich freilich Wechsel zwischen der 1. bezw. 2. 
und 3. Person, die an ungeschickte Benutzung einer Vorlage denken 
lassen; c. 2 ‘vos o sacerdotes domini admonemus, ut . . . teneatis’; 
c. 3 ‘Discutiendi . . . sunt omnes domini sacerdotes, utrum . . . tene­
ant’; c. 4 ‘Admonendum illis, ut . . . exigant . . .; ... si forte 
parentes . . . vobis dare voluerint, accipite’; c. 32 ‘Dicendum . . . 
sacerdotibus . . .; sciat . . . sacerdos; vobis sacerdotibus’. 3) Vgl. ihre 
eingehende Berücksichtigung in der modernen Literatur oben S. 54f. in 
den Noten. 4) Conc. Trib. Vulg. c. 17, MG. Capp. T. II, p. 222. 5) Mansi 
Tom. XIV, col. 99, Wasserschleben, Bussordnungen S. 78.

Theodulfs Capitulare secundum, das sich als eine 
nicht unwichtige originale2 Quelle herausstellt, war eine 
hervorragende Leistung kirchlicher Verwaltungs- und 
Satzungskunst3. Der mirabilis doctor, als welchen Theo­
dulf die Synode von Tribur 895 bezeichnet4, war einer 
der Führer in den auf Reform des Busswesens gerichteten 
Bestrebungen. Das Capitulare secundum muss in die 
Bischofszeit (ca. 798—818) Theodulfs fallen; vielleicht ist 
es älter als die Reformsynoden des J. 813, deren Texte 
auf das Capitulare ohne Einfluss geblieben sind, so enge 
sich die Beziehungen z. B. zwischen Conc. Cabilon. 813 
c. 385 und Theodulf c. 12 gestalten.


